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derartigen Sachen ist jedoch noch an eine weitere Voraus
setzung gebunden. Sie ist zulässig, wenn nur durch die Ver
wahrung oder Einziehung der Sache die öffentliche Orndung 
und Sicherheit gewährleistet werden kann. Es muß weiter be
achtet werden, daß dem Betreffenden der Grund der Maßnahme 
mitgeteilt werden muß, sofern das nicht durch den Zweck der 
Maßnahme ausgeschlossen ist. Derartige Durchsuchungen zum 
Zwecke der Verwahrung oder Einziehung können unter den genann
ten gesetzlichen Voraussetzungen in der operativen Arbeit sehr 
gut genutzt werden, um entweder die Sachen als späteres Beweis
mittel sicherzustellen oder auch, um im Zuge der Durchsuchung 
Gegenstände und Aufzeichnungen festzustellen, die nicht- der 
Verwahrung oder Einziehung unterliegen. In den Fällen einer 
solchen Maßnahme muß das Ergebnis in protokollarischer Form 
dokumentiert werden. Wird dies exakt- durchgeführt, so ist die 
protokollarische Feststellung der Gegenstände, die nicht 
der Verwahrung oder Einziehung unterliegen, auch eine Auf
zeichnung im Sinne des § 24 StPO und so als Beweismittel zu 
ve rwen den.
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Eine andere Voraussetzung für die Q.ütfQ.h.süchung enthält der 
§ 13(1) 2. Satz VP-Gesetz, wonach beim Passieren von Gebie
ten, für die besondere Kontrollmaßnahmen festgelegt sind, mit
geführte Sachen durchsucht Warpen dürfen. Hier ergibt sich 
die Notwendigkeit der Durctô urfchung nicht aus dem dringenden 
Verdacht, daß Pe rson^,'%|chen bei sich führen, durch die die 
öffentliche OrdnungnJn$ Sicherheit gefährdet wird oder die der 
Einziehung unterliegen, sondern aus dem Schutz- und Sicher- . 
heitsbedürfnis füK bestimmte Gebiete. Die Durchsuchung wird 
also nicht nur bei Vorliegen eines dringenden Verdachts, 
sondern als eine allgemeine Vorbeugungsmaßnahme für die 
Sicherheit der Gebiete, für die besondere Kontrollmaßnahmen 
festgelegt ‘Sind, durchgeführt. Personen, die diese Gebiete 
passieren, haben sich dieser Maßnahme zu unterziehen. Die Durch
suchung bezieht sich nur auf die von diesen Personen mitge
führten Sachen. Sind jedoch Personen, die diese Gebiete passie
ren, dringend verdächtig, Sachen bei sich zu führen, durch 
deren Benutzung die öffentliche Ordnung und Sicherheit ge-
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